
TOP 3. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.9 – „Kraft-Berg“ und Änderung des 

Örtliches Entwicklungskonzeptes Nr. 2.6 – Einleitung des Verfahrens (Beratung und 

Beschlussfassung) 

 

Es soll der Grundsatzbeschluss über die Einleitung des Verfahrens eingeleitet werden. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 




